
  Seite 1 von 3 

Beschlussvorlage 
 
EG Stadt Tangerhütte 
Die Bürgermeister 

Vorlage Nr.: BV 003/2014 
öffentlich 

 
Amt/Geschäftszeichen: FB II Ordnung, Bauen Datum: 23.06.2014 
Bearbeiter: Birgit Wesemann Wahlperiode 2014 - 2019 

 
 
Beratungsfolge Termin Abstimmung  Ja | Nein | Enthaltung 

Stadtrat 30.07.2014   

 
 

Betreff: Benennung der Ausschussmitglieder und Besetzung des Ausschusses für 
Bau, Umwelt, Wirtschaft und Verkehr auf Vorschlag der Fraktionen 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat beschließt auf der Grundlage der §§ 46, 48 in Verbindung mit § 44 Abs. 
3 Nr. GO LSA bzw. §§ 47, 49 in Verbindung mit § 45 Abs. 2 Nr. 3 KVG LSA, der §§ 
5 Ziffer 2, 7 der Hauptsatzung und der Vorschläge der Fraktionen, die Ausschüsse 
wie folgt zu besetzen: 
 

Ausschuss für Bau, Umwelt,                                     auf Vorschlag der Fraktion: 
Wirtschaft und Verkehr: 

 
1. Herr Robert Gravert (Vorsitz)                               SPD 

 
2. Herr Peter Jagolski (Stellv.)                                 SPD 

 
3. Herr Falk Mainzer                                                SPD 

 
4. Herr Torsten Fettback                                         CDU 

 
5. Herr Detlef Radke                                               CDU 

 
6. Herr Wolfgang März                                            Die Linke 

 
7. Herr Dieter Pasiciel                                             WG Altmark-Elbe 

 
8. Herr Ulf Osterwald                                               WG Lüderitz 

 
9. Herr Hans-Peter Gürnth                                      UWG Südliche Altmark 
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Finanzielle Auswirkungen 
 
 

Kosten 
des Vorhabens 
 

 

Mittel bereits veran-
schlagt 

 

Deckungsvorschlag 
(wenn nicht veranschlagt) 
 
 

 Ja  Nein 

Jahr 20  
EUR HH-Stelle:  

ggf. Stellungnahme Kämme-
rei 

 

 
 

 
 
 
  

 
 
______________________    
Sturm 
Beauftragter des LK Stendal       Siegel 
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Begründung: 
Der Gesetzgeber hat in den §§ 46 ff. der GO LSA bzw. §§ 47 KVG LSA die Bildung und Zu-
sammensetzung der Ausschüsse geregelt. Demnach ist es Sache der Fraktionen, die Mit-
glieder in die Ausschüsse zu entsenden. Ein einzelner Stadtrat hat keinen Anspruch auf Mit-
gliedschaft in einem Ausschuss, wenn er nicht von einer Fraktion als Mitglied benannt wird. 
Der Stadtrat stellt die namentliche Zusammensetzung der Ausschüsse fest.  
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